
Gemäß § 2 (1) BauGB beschloss der Rat der Gemeinde
Rheurdt in seiner Sitzung am __.__.20__ die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 36. Dieser Beschluss wurde am
__.__.20__ ortsüblich bekannt gemacht.

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB erfolgte in der
Zeit vom ___________ bis einschließlich ___________.

Der Rat der Gemeinde Rheurdt hat in seiner Sitzung am
___________ die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2)
BauGB beschlossen. Die öffentliche Auslegung ist am
___________ ortsüblich bekannt gemacht worden und
erfolgte in der Zeit vom __________ bis einschließlich
__________

Der Rat der Gemeinde Rheurdt hat in seiner Sitzung am
___________ die erneute öffentliche Auslegung gem. § 3
(2) BauGB beschlossen. Die öffentliche Auslegung ist am
___________ ortsüblich bekannt gemacht worden und
erfolgte in der Zeit vom __________ bis einschließlich
__________

Der Rat der Gemeinde Rheurdt hat in seiner Sitzung
am_____________ diesen Bebauungsplan nebst
Begründung gem. § 10 (1) BauGB als Satzung
beschlossen.

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung ist gem.
§ 10 (3) BauGB am ____________ ortsüblich bekannt
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist der
Bebauungsplan in Kraft getreten.

Der Bebauungsplan Nr. 22 B Hochend/Oberweg (in Kraft
getreten am 29.09.2000) wird somit aufgehoben und tritt
am ____________ außer Kraft.
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1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 2023 I Nr. 6).

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.01.2023 (BGBl. I S. 2023 I Nr. 6).

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung
1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

4. Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert durch § Artikel 3 des Gesetzes vom
14.09.2021 (GV NRW S. 1086).

5. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490).

Die im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegenden
Flurstücke sind mit der erforderlichen Genauigkeit dargestellt und
stimmen mit dem Katasternachweis überein. Der Gebäudenachweis
entspricht der Örtlichkeit.

textliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4
BauNVO)

1. In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1-2) sind die
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1,
4 und 5 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen) entsprechend § 1 Abs. 6 Nr.
1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 16 ff BauNVO)

GRZ Höchstmaß
der
Vollgeschosse

Gebäudeoberkante

WA 1 0,4 I 8 m

WA 2 0,4 II 12 m

1. Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß festgesetzt.
Darüber hinaus darf ein weiteres Nichtvollgeschoss als
Dachgeschoss oder Staffelgeschoss errichtet werden. Das
Nichtvollgeschoss ist als oberstes Geschoss zu errichten und
darf nicht mehr als drei Viertel der Grundfläche des
darunterliegenden Geschosses überbauen. Staffelgeschosse
sind allseitig mind. 1,0 m von den Außenwänden des
darunterliegenden Geschosses zurückzusetzen.

2. Die festgesetzte Gebäudeoberkante (OK) sind als
Maximalwerte in Metern über den in der Planzeichnung
angegebenen Bezugshöhen (BH) festgesetzt. Innerhalb des
Allgemeinen Wohngebietes WA 2 darf die festgesetzte
Gebäudeoberkante für Gebäude mit Flachdächern und flach
geneigten Dächern bis zu 5 Grad eine Höhe von 10,5 m nicht
überschreiten. Die Oberkante der Außenwände der
Vollgeschosse darf eine Höhe von 7,5 m nicht überschreiten.
Maßgeblich für die Berechnung der Abstandsfläche ist die
Geländeoberkante. Die Geländeoberkante ist die maximale
Höhe der Straßenbegrenzung an der Zufahrt zu dem Grundstück.

3. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 darf die
Mindestgröße der Baugrundstücke gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3
BauGB bei Doppelhäusern 375 m² und bei Einzelhäusern 400
m² nicht unterschreiten.

4. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 darf die
Oberkante des Erdgeschossfußbodens baulicher Anlagen nicht
höher als 32,90 m ü. NHN und nicht tiefer als 32,60 m ü. NHN
liegen.

5. Gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO darf die zulässige
Grundfläche innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA 1-2)
durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO
bezeichneten Anlagen höchstens bis zu einer Grundflächenzahl
von 0,6 überschritten werden.

6. Bei einer dauerhaften und fachgerechten Begrünung von
Bauwerksfassaden darf die zulässige Grundflächenzahl um den
absoluten Wert eines Drittels der begrünten Fassadenfläche
überschritten werden. Dabei darf die Grundflächen der in § 19
Abs. 4 S. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen höchstens bis zu
einer Grundflächenzahl von 0,7 überschritten werden. Die
Fassadenbegrünung ist gemäß der Fassaden-
begrünungsrichtlinien der FLL, Ausgabe 2018 auszuführen.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen § 9 Abs. 1
Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 19, 21a und 23 BauNVO)

1. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Einzel- und
Doppelhäuser zulässig. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2
sind Einzelhäuser als Mehrfamilienhäuser in offener Bauweise
zulässig.

2. In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1-2) ist ein Vortreten vor
die Baugrenze um maximal 0,50 m für folgende Gebäudeteile
zulässig, sofern die festgesetzte Straßenbegrenzungslinie nicht
überschritten wird: Fassadengliederungen, Wintergärten,
Windfänge, Wandpfeiler, Fensterbänke, Erker, Schaukästen,
Treppenanlagen, Vordächer, überdachte oder unüberdachte
Freisitze, Balkone, Beleuchtungskörper. Diese Regelung findet
keine Anwendung, wenn sicherheits-/verkehrstechnische
Belange dem entgegenstehen.

4. Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1
Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14 BauNVO)

1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Garagen und
Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO innerhalb der
festgesetzten Baugrenzen und der seitlichen Abstandsflächen
zulässig.

2. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete müssen Garagen und
Carports außerhalb der als Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4
und 22 BauGB festgesetzten Flächen einen Mindestabstand von
5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie der das jeweilige
Baugrundstück erschließenden Straße einhalten.

3. Innerhalb der als Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22
BauGB festgesetzten Flächen sind Stellplätze und Carports
zulässig.

4. Für die als Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB
festgesetzten Flächen mit der Bezeichnung „ST 1“ wird die
Abstandsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. BauGB auf 1,5m verringert.

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sind private Stellplätze,
Zugänge, Wegeverbindungen und Zufahrten nur in
wasserdurchlässigen Materialien wie z.B. Schotter-, Kies- oder
Sandmaterialien, Pflaster mit Rasenfuge oder Öko-Drainpflaster
zulässig.

2. Flachdächer und flach geneigte Dächer bis maximal 25°
Dachneigung sollten unter Beachtung der
brandschutztechnischen Bestimmungen mit einem Anteil von 70
% mit einer standortgerechten Vegetation mindestens extensiv
begrünt werden. Die Stärke der Vegetationstragschicht muss
hierbei im Mittel mindestens 10 cm betragen. Der
Begrünungsaufbau, die verwendeten Materialien und Substrate
für die Dachbegrünung sind gemäß der „FLL-Richtlinie für die
Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“,
Ausgabe 2018 vorzusehen. Von der Dachbegrünung
ausgenommen sind verglaste Flächen und technische
Aufbauten, soweit sie gemäß anderer Festsetzungen auf der
Dachfläche zulässig sind. Diese Ausnahme von der
Verpflichtung zur Begrünung gilt in der Regel nicht für
aufgeständerte Photovoltaikanlagen.

3. Für das anfallende Niederschlagswasser von privaten Dach- und
sonstigen versiegelten Flächen ist auf den einzelnen
Grundstücken eine dezentrale Versickerung gemäß DWA
Arbeitsblatt A 138 vorzusehen. In dem allgemeinen Wohngebiet
WA 2 sind lediglich ausreichend dimensionierte groß- und
oberflächige Versickerungsanlagen, wie Flächen- / Mulden-
versickerungsanlagen zulässig. Die konkrete Bemessung einer
Versickerungsanlage ist für jedes Einzelobjekt anhand des
tatsächlichen Durchlässigkeitsbeiwertes vorzunehmen. Es ist
darauf zu achten, dass im Versickerungsbereich ausreichend
durchlässige Schichten anstehen. Die Versickerungsanlagen
müssen einen Mindestabstand von 1 m zum mittleren höchsten
Grundwasserspiegel einhalten. Für die Versickerungs-
einrichtung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren
Wasserbehörde des Kreises Kleve zu beantragen.

6. Bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien
insbesondere für solare Strahlenenergie (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b
BauGB)

1. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA 1 und WA 2) sind
die nutzbaren Dachflächen mit einem Anteil von mind. 40 % der
nutzbaren Dachfläche mit Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie zu versehen. Nutzbare Dachflächen sind nicht
nach Norden ausgerichtete Dachflächen (Ostnordost 67,5O bis
Westnordwest 192,5O), nicht durch Nachbargebäude und zum
Erhalt festgesetzte Bäume dauerhaft beschattetet Fläche, nicht
von anderen Dachnutzungen, wie Dachfenster, Gauben,
Dacheinschnitte, Dachaufbauten wie Schornsteine oder
Entlüftungsanlagen, belegte Teile des Daches sowie
Abstandsflächen zu den Dachrändern.

2. Die mindestens zu errichtende Fläche von Photovoltaikanlagen
kann auch auf nur einer oder mehreren baulichen Anlagen
errichtet werden.

7. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

1. In den mit I-IV gekennzeichneten Bereichen sind aufgrund der
Lärmbelastung durch die Landesstraße L478 bei Vorhaben, die
der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen
Anlagen im Sinne von § 29 BauGB dienen, zum Schutz der
Innenwohnbereiche die Außenfassaden schutzbedürftiger
Räume nach DIN 4109 je nach Lärmpegelbereich mit folgendem
gesamten bewerteten Bauschalldämm-Maß erf. R'w,ges
auszuführen:

Lärmpegelbereich 
Maßgeblicher
Außenlärmpegel

Aufenthaltsräume
in Wohnungen

Büroräume und
ähnliches

Lärmpegelbereich
I 
bis 55 dB(A)

erf. R'w,ges ≥ 30
dB

erf. R'w,ges ≥ 30
dB

Lärmpegelbereich
II 
56 bis 60 dB(A)

erf. R'w,ges ≥ 30
dB

erf. R'w,ges ≥ 30
dB

Lärmpegelbereich
III 
61 bis 65 dB(A)

erf. R'w,ges ≥ 35
dB

erf. R'w,ges ≥ 30
dB

Lärmpegelbereich
IV 
66 bis 70 dB(A)

erf. R'w,ges ≥ 40
dB

erf. R'w,ges ≥ 35
dB

Lärmpegelbereich
V 
71 bis 75 dB(A)

erf. R'w,ges ≥ 45
dB

erf. R'w,ges ≥ 40
dB

2. Bei Fassaden, die an der von der Landesstraße L478
abgewandten Seite liegen, kann der Lärmpegelbereich ohne
weiteren Nachweis um eine Klasse reduziert werden.

3. An Fassaden, an denen der Nacht-Mittelungspegel oberhalb von
50 dB(A) liegt, sind Schlafräume mit schallgedämmten, eventuell
fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen gemäß VDI 2719 zu
versehen. Es können Ausnahmen von den getroffenen
Festsetzungen zugelassen werden, soweit durch
Sachverständige für Schallschutz nachgewiesen wird, dass
andere Maßnahmen zur Einhaltung der Mindestanforderungen
nach DIN 4109 geeignet sind.

8. Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Lit. a BauGB)

1. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind die Flächen zwischen
der Straßenbegrenzungslinie der das Baugrundstück
erschließenden Straße und der vorderen Bauflucht in der
kompletten Breite des Baugrundstücks als Vegetationsflächen
(z. B. Rasen, Gräser, Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze)
anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen von der
Eingrünung bleiben notwendige Zufahrten, Zuwegungen und
nicht überdachte Stellplätze, welche maximal 50 % der
gesamten Vorgartenfläche in Anspruch nehmen dürfen. Für die
Pflanzung sind die in der Publikation „Insektenfreundliche
Pflanzen im Garten“ (2018) des Sächsischen Landesamtes für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie aufgeführten Stauden und
Gehölze zulässig. Kombinationen mit natürlich vorkommenden
mineralischen Feststoffen (z. B. Kies, Bruchsteine,
Bruchsteinmauer) sind bis zu einem Drittel der
Vegetationsflächen zulässig. In den Vegetationsflächen ist nur
die Verwendung von offenporigen, wasserdurchlässigen
Materialien zulässig. Dies gilt auch innerhalb des
Bodenaufbaus. Wasserundurchlässige Sperrschichten wie z. B.
Abdichtbahnen sind unzulässig.

2. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind auf den nicht
überbaubaren Grundstücksfläche je 250m² Grundstücksfläche
ein hochstämmiger, großkroniger Laubbaum (StU 18-20)
gemäß Pflanzenauswahlliste zu pflanzen und zu erhalten. Eine
Zusammenfassung zu Baumgruppen ist möglich. Abgängige
Gehölze sind bis spätestens zum Ende der darauffolgenden
Vegetationsperiode gleichwertig zu ersetzen. Es sind folgende
Baumarten zu verwenden:
Feldahorn (Acer campestre)
Spitzahorn (Acer platanoides)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Rotbuche (Fagus sylvatica)
Stieleiche (Quercus robur)
Traubeneiche (Quercus petraea)
Winterlinde (Tilia cordata)

9. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO
NRW)

1. Zusammenhängende Hauseinheiten (Doppelhäuser) und zu-
sammenhängende Garagen/ Carports sind mit identischer
Höhenlage der Gebäude, Dachform und Dachneigung
auszuführen. Sie sind bei Fassaden- und Dachflächen in
Material und Farbe einander anzugleichen. Nebenanlagen und
Garagen sind in die Dachkonstruktion des Hauptgebäudes
einzubeziehen.

2. Carports sind in Holz oder Metall auszuführen. Die Stützen der
Carports sind mit Kletterpflanzen zu begrünen. Die Dächer der
Carports sind extensiv zu begrünen oder mit Solarzellen oder
einer Photovoltaikanlage zu bestücken.

3. In den Vorgärten sind Hecken bis zu einer Höhe von maximal 1,0
m Höhe zulässig.

4. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind mindestens zwei
Stellplätze pro Wohneinheit auf den privaten Flächen
vorzusehen.

5. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind mindestens 1,5
Stellplätze pro Wohneinheit auf den privaten Flächen
vorzusehen.

Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)

1. Der gesamte Geltungsbereich befindet sich über dem auf
Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Humbold 1“ im Eigentum
der RAG Aktiengesellschaft, Shamrockring 1 in 44623 Herne.
Ferner liegt die Fläche über dem Erlaubnisfeld „Rheurdt-Gas".
Die Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung von
Kohlenwasserstoffen. Inhaberin der Erlaubnis ist die Mingas-
Power GmbH, Rüttenscheider Straße 1 - 3 in 45128 Essen. lm
Planbereich hat Abbau von Steinkohle in tiefen Bereichen
stattgefunden.

Hinweise
1. Grundwasser: Vor Beginn der Bauarbeiten ist der höchste zu

berücksichtigende Grundwasserstand bei der
Linksniederrheinischen Entwässerungsgesellschaft –
Verwaltung Friedrich-Heinrich-Allee 64, 47475 Kamp-Lintfort -
zu erfragen.

2. Starkregen: Teile des Geltungsbereichs sind in der
Starkregengefahrenhinweiskarte NRW als gefährdete Bereiche
verzeichnet. Bei einem extremen Niederschlagsereignis (hN =
90 mm/qm/h) ist mit Wasserhöhe von 0,5 m im Plangebiet zu
rechnen. Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)
stellt die Starkregengefahrenhinweiskarte NRW unter folgendem
Link zur Verfügung: https://geoportal.de/map.html?map=tk_04-
starkregengefahrenhinweise-nrw.

3. Archäologie: Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder
erdgeschichtliche Bodenfunde (etwa Tonscherben, Metallfunde,
dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien o.ä.) entdeckt
werden, ist nach §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW die
Entdeckung der Gemeinde oder dem Rheinischen Amt für
Bodendenkmalpflege, Außenstelle Xanten, Augustusring 3 in
46509 Xanten, Tel. 02801 - 776290 anzuzeigen und die
Entdeckung drei Werktage in unverändertem Zustand zu
erhalten.

4. Kampfmittel: Es sind keine Hinweise auf das Vorhandensein
von Kampfmitteln vorhanden. Eine Garantie auf
Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden.
Generell sind Bauarbeiten sofort einzustellen, sofern
Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist die zuständige
Ordnungsbehörde, der Kampfmittelbeseitigungsdienst der
Bezirksregierung Düsseldorf oder die nächstgelegene
Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen. Erfolgen
zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. wird eine
Sicherheitsdetektion empfohlen.

5. Erdbebengefährdung: Das hier relevante Planungsgebiet ist
folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrundklasse
zuzuordnen:
- Stadt Rheurdt, Gemarkung Rheurdt: 0 / T
Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für
übliche Hochbauten keine besonderen Maßnahmen hinsichtlich
potenzieller Erdbebenwirkungen ergriffen werden. Es wird
jedoch dringend empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN
4149 für Bauwerke der Bedeutungskategorien III und IV
entsprechend den Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu
verfahren. Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen
etc. (Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer
zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode
8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang
bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch
DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu
berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998,
Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische
Aspekte“).

6. Sicherung zu erhaltender Bodenoberflächen: Verdichtung,
Umlagerung, Abtrag und Überschüttung von Boden führen zu
Störungen seines Gefüges, mindern die ökologische Stabilität
und verändern seine Standorteigenschaften in Bezug auf
Wasserhaushalt, Bodenleben und Vegetation. Der Boden ist bei
allen durchzuführenden Baumaßnahmen daher so schonend wie
möglich zu behandeln (§ 202 BauGB, DIN 19731).

7. Sicherung der zu bepflanzenden Bodenflächen: Später zu
bepflanzender Boden darf nicht befahren werden. Flächen, von
denen der Oberboden nicht abgetragen wird, sind daher als
Vegetationsflächen abzugrenzen. Noch benötigter Oberboden
ist sachgerecht zu lagern, die Mieten sind mit einer
Gründüngung als Zwischenbegrünung einzusäen. Eine
Durchmischung mit anderem Aushub oder sonstigen Stoffen ist
zu verhindern. Die DIN 18300 'Erdarbeiten', 18915
'Bodenarbeiten' und 18920 'Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bauarbeiten'
sind zu beachten.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 15 und Abs. 6 BauGB)

allgemeines Wohngebiet

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)  

Bezugshöhe über NHN

Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenzen

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

Einfahrtsbereich

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmpegelbereiche

sonstige Planzeichen
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Stellplätze

Mülltonnenaufstellplatz

Fahrrad / Gerätehaus

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO) 

Planzeichen ohne Festsetzungscharakter

Sichtfelder( mit Angabe der Haltesicht in m)

zeichnerische Festsetzungen

Rheurdt, den

Dipl.-Ing. G. Müller
(Vermesser)


